
 

Dritte Ordnung zur Änderung der Promotionsordnung 

des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften 

der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 16. April 2012 

vom 21. Februar 2019 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 67 Abs. 3 Satz 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein- 

Westfalen (Hochschulgesetzes - HG) in der Fassung des Hochschulzukunftsgesetzes vom 16.09.2014 

(GV. NRW 2014, S. 547) hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel 1 

 

Die Promotionsordnung des Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften der 

Westfälischen Wilhelms-Universität vom 16. April 2012 (AB Uni 2012/16, S. 1521 ff.), zuletzt geändert 

durch die Zweite Änderungsordnung vom 18. Januar 2016 (AB Uni 2016/03, S. 76 ff.), wird wie folgt 

geändert: 

 

Der Anhang B: „Fächer oder Einrichtungen, in denen die Anfertigung publikationsbasierter 

Dissertationen gestattet ist“ erhält folgende neue Fassung: 
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Anhang B: Fächer oder Einrichtungen, in denen die Anfertigung publikationsbasierter Dissertationen 

gestattet ist 

 

1. Politikwissenschaft 

 

An die Stelle der Dissertationsschrift kann eine publikationsbasierte Dissertation treten, die folgende 

Anforderungen erfüllen muss: 

 

1. Sie muss aus mehreren veröffentlichten oder nachweisbar zur Veröffentlichung angenommenen, 

wissenschaftlichen Arbeiten bestehen, die zusammen einer Dissertationsschrift im Sinne von § 8 Abs.  

1 gleichwertig sind. 
 

2. Veröffentlichungen, die zu einer publikationsbasierten Promotion eingereicht werden, müssen in 

einem thematischen Zusammenhang stehen und zusammen mit einer Zusammenfassung im Umfang 

von mindestens 9000 Wörtern, in welcher die theoretischen und methodischen Grundlagen sowie die 

wesentlichen Innovationen und Schlussfolgerungen und ihre Bedeutung für die Disziplin/Teildisziplin 

dargestellt werden, gebunden eingereicht werden. 
 

3. Für eine publikationsbasierte Dissertation sind mindestens drei Publikationspunkte (3.0 Punkte) 

erforderlich. Für den Erwerb dieser Punkte gelten folgende Regeln. 
 

3.1. Für die Vergabe für Publikationspunkte gilt, dass mindestens zwei Punkte (2.0) durch 

Publikationen in anerkannten wissenschaftlichen Zeitschriften mit Begutachtungsverfahren 

(double blind peer review) erbracht werden müssen. Maximal ein Punkt (1.0) kann durch 

andere fachlich anerkannte Publikationen (nicht begutachtete Zeitschriftenaufsätze oder 

Buchbeiträge) erbracht werden. Über die fachliche Einschlägigkeit der Publikationsorte aller 

Beiträge, die im Rahmen der publikationsbasierten Promotion eingereicht werden, 

entscheidet die Gruppe der Betreuerinnen/Betreuer. Die Entscheidung über die 

Einschlägigkeit eines Publikationsorts erfolgt vor der Einreichung der Publikation und wird auf 

einer Liste im Anhang der Betreuungsvereinbarung schriftlich festgehalten. 
 

3.2. Eine Publikation in AlleinautorInnenschaft ergibt einen Punkt (1.0 Punkte). 
 

3.3. Mindestens zwei Punkte (2.0) müssen durch eine Publikation in AlleinautorInnenschaft 

erbracht werden. Mindestens eine der Publikationen in AlleinautorInnenschaft muss in einer 

anerkannten wissenschaftlichen Zeitschrift mit Begutachtungsverfahren (double blind peer 

review) erfolgen. 
 

3.4. Publikationen, die zusammen mit Mitautorinnen/Mitautoren verfasst werden, können nur 

anteilig angerechnet werden. Für die Bestimmung der Anteile und damit der Teilpunkte ist 

eine Erklärung jeder Mitautorin/jedes Mitautors notwendig, welche die durch den 

Doktoranden/die Doktorandin erbrachte Arbeitsleistung an der Publikation in Anteilen 

wiedergibt. Diese werden dann in Teilpunkte umgerechnet (Bsp.: 1/2 = 0,5 Punkte, 3/4 = 

0,75 Punkte). Es können nur Veröffentlichungen in die publikationsbasierte Dissertation 

aufgenommen werden, an denen der Doktorand/die Doktorandin mindestens ein Anteil von 

1/4 (= 0,25 Punkte) erbracht hat. Die Erklärung nach Satz 2 muss neben der Bestätigung des 

Arbeitsanteils zusätzlich Namen, Adresse und Unterschrift des Mitautors/der Mitautorin 

enthalten. 
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3.5. Mindestens ein Publikationspunkt (1.0) muss durch eine oder mehrere Publikationen 

in einer Fremdsprache erbracht werden. Wird die Publikation in einer anderen Sprache 

als Englisch verfasst, so muss sie vor der Einreichung als Teil der gebundenen 

kumulativen Dissertation in Deutsch oder Englisch übersetzt werden. 
 

3.6. Maximal ein Publikationspunkt (1.0) kann durch Publikationen erbracht werden, in 

denen der Erstbetreuer/die Erstbetreuerin und/oder die Zweitbetreuerin/der 

Zweitbetreuer als Mitautor/Mitautorin fungieren. 
 

3.7. Mindestens zwei Publikationspunkte (2.0 Punkte) müssen zum Zeitpunkt der 

Einreichung als Publikationen angenommen sein. Maximal ein Publikationspunkt (1.0) 

darf bei der Einreichung im Status ‚Revise and Resubmit‘ vorliegen. 
 

4. Der Zeitraum zwischen a) dem Datum der Veröffentlichung der ältesten und b) dem Datum der 

Veröffentlichung ODER dem Datum der Bestätigung des ‚Revise &Resubmit‘-Status der jüngsten 

der eingereichten Publikationen darf sechs Jahre nicht überschreiten. Der Erstbetreuer/die 

Erstbetreuerin kann den Promotionszeitraum in besonderen Fällen um zweimal ein Jahr 

begrenzt verlängern. Unabhängig von den gewährten Verlängerungen verlängert sich die 

maximale Promotionsdauer in Anlehnung an die Regelungen nach WissZeitVG §2(5). 
 

5. Die Begutachtung einer publikationsbasierten Dissertation darf nicht durch 

Mitautorinnen/Mitautoren vorgenommen werden. Ist der Mitautor die Mitautorin einer 

berücksichtigten Publikation Erst- oder Zweitbetreuerin/Erst- oder Zweitbetreuer der Arbeit, so 

kann sie/er die Dissertation nicht begutachten. In diesem Falle benennt der zuständige 

Promotionsausschuss auf Vorschlag der Doktorandin/des Doktoranden weitere Personen als 

Gutachterin/Gutachter. 
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Artikel 2 

 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 

Bekanntmachungen der Westfälischen Wilhelms-Universität in Kraft. 

 

(2) Diese Änderungsordnung gilt für alle Kandidatinnen und Kandidaten, die mit einer 

publikationsbasierten Dissertation noch nicht vor dem Inkrafttreten dieser Änderungsordnung 

gemäß Absatz 1 nach der bisherigen Fassung begonnen haben. 

 

(3) Kandidatinnen und Kandidaten, die mit ihrer publikationsbasierten Dissertation vor dem 

Inkrafttreten dieser Änderungsordnung gemäß Absatz 1 bereits nach der bisherigen Fassung 

begonnen haben, können ihre publikationsbasierte Dissertation jedoch auf Antrag an den 

Promotionsausschuss auch unter den Bedingungen dieser Änderungsordnung abschließen. Bei der 

Entscheidung über den Antrag prüft der Promotionsausschuss, ob die Bedingungen dieser 

Änderungsordnung vollständig erfüllt sind. 

 

 

 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs 

Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften (Fachbereich 06) vom 16. Januar 2019. Die 

vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Münster, den 21. Februar 2019     Der Rektor 

 

        Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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